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Antrag 

der Abgeordneten Ferdinand Mang, Franz Bergmüller, Martin Böhm, Katrin Ebner-
Steiner, Uli Henkel, Gerd Mannes, Dr. Ralph Müller, Josef Seidl und Fraktion (AfD) 

Wiedereinführung der Insolvenzantragspflicht 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird dazu aufgefordert, sich auf Bundesebene für die Wiederein-
führung der Insolvenzantragspflicht einzusetzen und das COVID-19-Insolvenzausset-
zungsgesetz (COVInsAG) nach Ablauf der verlängerten Frist, den 31. Dezember 2020, 
nicht weiter zu verlängern. 

 

 

Begründung: 

Die Einführung des COVInsAG wurde damit begründet, dass eine fundamentale Unge-
wissheit über die Folgen der Corona-Politik der Regierung vorherrscht. Nicht nur, dass 
diese Begründung zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr angemessen ist, sie stellt auch 
noch einen massiven Eingriff in die Rechtsordnung dar. 

Der Insolvenzgrund der Überschuldung betrifft nur Gesellschaften ohne persönlich haf-
tenden Gesellschafter, also insbesondere Kapitalgesellschaften. Er soll sicherstellen, 
dass diese Gesellschaften nur so lange am Geschäftsverkehr teilnehmen, bis sie ein 
eigenes Vermögen haben, das ihre Schulden abdeckt. Ist das nämlich nicht der Fall, 
dann stellen solche Gesellschaften eine Gefahr für alle anderen Teilnehmer am Wirt-
schaftsleben dar, die sich auf Geschäftsverbindungen einlassen. 

Kapitalgesellschaften auch dann wirtschaften zu lassen, wenn sie längst kein Vermö-
gen mehr aufweisen, das ihre Schulden deckt, und ihre Zahlungsfähigkeit nur durch 
immer weitere Schulden aufrechterhalten, würde den Schutzzweck des Insolvenzrechts 
verfehlen und dessen Ordnungsfunktion bedrohen. 

Kredite mögen in einer neuzeitlichen Marktwirtschaft zu einem gewissen Grad funkti-
onsnotwendig sein, gleichwohl bedeuten Schulden immer mehr Abhängigkeit und damit 
Unfreiheit. Zudem stellen sie einen Übergriff der Gegenwart auf die Zukunft dar. 

Ob es sich hierbei lediglich um einen temporären oder dauerhaften Eingriff in unser 
Insolvenzrecht handeln wird, ist zum aktuellen Stand noch nicht absehbar. Bezeichnend 
ist dieses Vorhaben angesichts einer übergreifenden kulturellen Fehlentwicklung den-
noch. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Antrag der Abgeordneten Ferdinand Mang, Franz Bergmüller, Martin Böhm u.a. 
und Fraktion (AfD) 
Drs. 18/10917 

Wiedereinführung der Insolvenzantragspflicht  

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Christoph Maier 
Mitberichterstatter: Walter Taubeneder 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 43. Sitzung am 3. De-
zember 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Ferdinand Mang, Franz Bergmüller, Martin Böhm, Katrin 
Ebner-Steiner, Uli Henkel, Gerd Mannes, Dr. Ralph Müller, Josef Seidl und 
Fraktion (AfD) 

Drs. 18/10917, 18/12926 

Wiedereinführung der Insolvenzantragspflicht  

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 5 

auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen! – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? – Keine. Ent

haltungen? – Der Abgeordnete Plenk (fraktionslos) enthält sich. Danke schön. Damit 

übernimmt der Landtag diese Voten.
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